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Ausgleichsabgabe  

Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht 
beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten 
Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. 
 
Erhebung der Ausgleichsabgabe: Zuständig ist das Integrationsamt (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IX), ebenso für die Verwendung. Ausgenommen davon sind bestimmte Verwendungen  

• im Rahmen des Ausgleichsfonds, für den das Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung zuständig ist, und 

• zur Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen, die 
von den Agenturen für Arbeit wahrgenommen wird (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX i.V.m. 
SGB III). 

Die Verpflichtung zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe gilt sowohl für die privaten Arbeitgeber 
als auch für die Arbeitgeber der öffentlichen Hand. Das Gesetz berücksichtigt nicht, aus welchen 
Gründen der Arbeitgeber seiner Beschäftigungspflicht nicht nachgekommen ist, ob er daran ein 
Verschulden trägt oder nicht. Dieser kann sich also z.B. nicht darauf berufen, dass ihm die Agentur 
für Arbeit keinen schwerbehinderten Mitarbeiter vermitteln konnte. Folglich gibt es auch nach dem 
Gesetz keine Möglichkeit zum Erlass oder zur Ermäßigung der Ausgleichsabgabe. Das 
gesetzgeberische Motiv für diese Regelung ist, dass jeder Arbeitgeber verpflichtet sein soll, einen 
Beitrag zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zu leisten. Primär soll er dies 
dadurch tun, dass er einen bestimmten Prozentsatz seiner Arbeitsplätze für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen zur Verfügung stellt, in zweiter Linie dadurch, dass er als Ausgleich 
einen bestimmten Geldbetrag zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen leistet. 
Die Zahlung der Ausgleichsabgabe ist dabei jedoch kein Ersatz für die Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht, worauf in § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX ausdrücklich hingewiesen wird. 
 
Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den 
Arbeitgebern schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z.B. durch 
den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des 
Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen (sog. 
Ausgleichsfunktion). Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Arbeitgeber anhalten, ihre 
Beschäftigungspflicht zu erfüllen (sog. Antriebsfunktion). 



Begleitende Hilfe im Arbeitsleben  

Die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben ist Aufgabe des Integrationsamtes (§ 102 Abs. 1 SGB 
IX). Sie soll dahin wirken, dass die schwerbehinderten Menschen  

• in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, 
• auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 

voll verwerten und weiterentwickeln können,  
• durch Leistungen der Rehabilitationsträger und Maßnahmen der Arbeitgeber befähigt 

werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nicht behinderten Menschen zu 
behaupten. 

Unabhängig davon, ob Maßnahmen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation 
vorausgegangen sind, umfasst die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben alle Maßnahmen und 
Leistungen, die erforderlich sind, um dem schwerbehinderten Menschen die Teilhabe im 
Arbeitsleben und damit in der Gesellschaft zu sichern und Kündigungen zu vermeiden. 
Folgende beispielhaft aufgeführte Hilfen kommen in Betracht: 
 
Leistungen an schwerbehinderte Menschen  

• Persönliche Hilfen: Beratung und Betreuung in allen Fragen des Arbeitslebens, 
insbesondere bei persönlichen Schwierigkeiten, bei Arbeitsplatzproblemen, bei 
Umsetzungen, bei Fragen im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung, bei 
Konflikten mit Kollegen, Vorgesetzten und dem Arbeitgeber, bei Gefährdung des 
Arbeitsplatzes bis hin zur psychosozialen Betreuung, um schwerwiegende Konflikte 
zu lösen. 

• Finanzielle Leistungen: Technische Arbeitshilfen, Hilfen zum Erreichen des 
Arbeitsplatzes, Leistungen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit, Wohnungshilfen zur 
Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen 
Bedürfnissen des schwerbehinderten Menschen entspricht, zur Teilnahme an 
Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten, 
Hilfen in besonderen Lebenslagen sowie für eine notwendige Arbeitsassistenz. 

Leistungen an den Arbeitgeber  

• Beratung bei der Auswahl des geeigneten Arbeitsplatzes für schwerbehinderte 
Menschen, bei der behindertengerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen, bei 
Problemen im Zusammenhang mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen, 
psychosoziale Beratung zur Beseitigung von besonderen Problemen, Information 
über Lösungsmöglichkeiten. 

• Finanzielle Leistungen zur Schaffung neuer und behindertengerechter Einrichtung 
und Gestaltung vorhandener Arbeitsplätze für schwerbehinderte Beschäftigte, 
Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen, die mit der Beschäftigung 
besonders betroffener schwerbehinderter Menschen verbunden sind (§ 27 
SchwbAV). 

 

 

Weitere Aufgaben des Integrationsamtes im LAGuS sind „Besonderer Kündigungsschutz“ 
und „Schulungs- und Bildungsmaßnahmen“ (siehe Homepage). 

 


